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Schweizerisches

herausgegeben

vom

schweizerischen Forsîvereèn
unter der Redaktion

des

Herrn Forstmeisters Masthofer.

1850. 12 Dezember.

Das Forst-Journal erscheint monatlich, im Durchschnitt 1 Bogen stark

in der Stämpflischen Buchdruckerei in Bern, zum Preise von 18 Batzen

franko Sckweizergebiet. Alle Postämter werden in den Stand gesetzt, da«

Journal zu diesem Preise zu liefern.

Die Forsîvcrwaltsmg
und Bcwirthschaftung der freien Staatswälder im

bernerschen Hochgebirge.

Im Jahre 18V6 wurde zuerst ein Forstbcamter in der
Person des Verfassers der gegenwärtigen Abhandlung bestellt,

um die Rechte des Staates auf die dortigen Wälder zu
wahren und eine geordnete Forstwirthschast an Platz der seit

Jahrhunderten hier ftattgefundcncn Waldanarchie und Wald-
Verwüstungen in denselben einzuführen. Dieser Beamte blieb

von da an bis zu Ende des Jahres 1831, wo er als Ober-
forstmeistcr des Kantons nach Bern berufen wurde, beschäf-

tigt, dieser Aufgabe ein Genüge zu leisten.
Zahllose amtliche Memoriale, die den nacheinander fol-

genden Regierungen vorgelegt wurden, und eine Menge
Druckschriften zeigen, welche Schwierigkeiten seinen Bestre-

Jahrgang 19



— 220 —

bungen entgegentraten, und welche Grundsätze diese leiteten.

Die Irrthümer, in welche die Behörden sowohl als der

Forstbeamtc in diesen Bemühungen verfielen, sollen hier in
Kürze nachgewiesen und spätere Erfahrungen des Verfassers
benutzt werden, um, wo möglich, künftigen Staatswirthen
und Forstbeamten des Kantons Bern und des schweizerischen

Hochgebirgs überhaupt über diesen wichtigen Zweig des Volks-
Wohles jene Aufklärung zu verschaffen, welche vielleicht bei

ähnlichen Versuchen neue Mißgriffe verhüten kann.

Der Flächeninhalt der obcrländischcn Forste war unbe-

kannt, da von der großen Masse der mit Benutzungsrechten
der Gemeinden beschwerten sogenannten Staatswälder in
ganzen Obcrämtern keine gemessen, von den wenigen als
freies Eigenthum des Staates anerkannten Waldungen wenige
Grundrisse und keine zuverläßigen vorhanden waren, und
beinahe kein beschwerter oder freier Staatswald sich fand,
wo nicht die Märchen mehr oder weniger bestritten wurden.
Die Landschaft Oberhasle, die untere Landschaft Frutigen,
das untere Simmcnthal mit Ausnahme von Wimmis, die

Landschaft Saanen und eine Menge Gemeinden in den

übrigen Oberämtern waren gegen die Regierung mit An-
sprachen auf das Eigenthum der beschwerten Staatswälder
oder Hochwälder ausgetreten. Das Mißtrauen der nutzungs-
berechtigten obcrländischcn Gemeinden gegen die Forstver-
waltung des Staates war in dieser Zeit aus folgenden
Gründen allgemein.

Im Oberhasle war seit mehrern Jahrhunderten ein

Eisenwerk bald mit Verlust betrieben, bald wieder aufgegeben

worden, und so auch ein Bleibergwerk im Lauterbrunnenthal.
Ohne Beachtung der Nutzungsrechte der Gemeinden und ohne

irgend eine forstwirthschaftliche Regel zu befolgen, wurden
die Wälder im Bereiche dieser Werke zum Betrieb derselben

niedergehauen. Auf gleiche Art wurden viele Waldungen
in der Nähe von Jntcrlaken verwüstet, wo eine Armenanstalt

') So heißen in der Provinzialsprache die beschwerten Staatswälder.
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und eine Bäckerei für Brodspenden, beide aus Reichthümern
des aufgehobenen Klosters gestiftet, mit Verschwendung Holz
verzehrten und willkürlich nicht nur in den freien Staats-
Wäldern bei Jnterlakcn, sondern auch in den nahen Recht-
samewäldcrn fällten. Dann wurden seit dem Anfange des

vorigen Jahrhunderts in den nämlichen Wäldern des Ober-
landes bis zur Zeit der helvetischen Republik wohl hundert-
tausend Klafter ans Befehl der Regierung geschlagen und

nach der Hauptstadt geflößt, um hier das Steigen der Holz-
preise und den gefürchtetcn sogenannten Holzmangel zu ver-
hüten, und weder bei diesen noch bei jenen verwüstlichen
Schlägen war die geringste forstwirthschaftliche Sorgfalt an-

gewendet, nie im ganzen Oberland vor dem Jahre 1806

ein Samenkorn eines Waldbaumes auf die abgeholzten

Berghängc gestreut, nie eine Waldpflanzung vorgenommen
worden.

Kurz vor der Revolution von 1798 hatte die Gemeinde

Neutigen im Niedersimmenthal gegen den Staat, der das

Eigenthum der dortigen Wälder ansprach, einen Rechtsstreit
auf gerichtlichem Wege gewonnen und das Eigenthum der-
selben für sich errungen und dieser Rechtsstreit hatte eine

Menge ähnlicher Ansprachen der oberländischen nntzungsbe-
rcchtigtcn Gemeinden zur Folge. Da hier im Oberlande
das Holz - und Weidrecht in den beschwerten Staatswäldcrn
nicht den Güterbcsitzern, wie gewöhnlich im übrigen Kanton,
sondern der Bevölkerung der Dorfgemeinden im Verhältniß
der Zahl der Haushaltungen, ohne Rücksicht auf Land- oder

Hausbesitz, zugesichert war und mithin das Maß dieser

Nutzungsrechte im Verhältniß der steigenden Bevölkerung
sich vergrößern mußte, so waren diese Gemeinden weniger
geneigt, durch sogenannte Kantonnemcnte eine freundliche
Theilung der Wälder mit dem Staate einzugehen, und die

Forstverwaltung war auch von 1899 bis 1839 hinweg gründ-
sätzlich diesen Kantonncmcntcn abhold, weil sie ihr Eigen-
thumsrecht auf das Ganze dieser Wälver in der Hoffnung
geltend zu machen hoffte, durch polizeiliche Wirksamkeit dem
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Holzmangel leichter zu begegnen, als wenn der größte Theil
derselben Eigenthum der Gemeinden werden sollte. Nur mit
Bönigcn wurde eine solche Theilung gutgeheißen, wo dem

Staate von 1400 Juchartcn Gebirgöwälvcr nur 90 Jucharten,
am Brienzersee gelegen, als freies Eigenthum zufielen. Eine
Menge Vorschläge von Waldtheilungcn mit andern nutzungs-
berechtigten Gemeinden, welche der Oberförster beantragte,
wurden von der Hand gewiesen, oder aus obigen Beweg-
gründen sä sets gelegt.

Die mit Nutzungsrechten der Gemeinden beschwerten

Staatswälder des Oberlandes mochten, ohne die eigcnt-
lichen Alpenwälder, wenigstens 80,000 Jucharten ") betragen,
die meist auf unwegsamen Gebirgöhalvcn und über 50 bis
60 geographischen Geviertmcilen in sechs Obcrämtern zer-
streut lagen. Hier also, in dieser so großen Waldmasse,
sollte von dem Oberförster eine neue Forstwirthschaft ge-
schaffen, der Holzhau von zehntausend Haushaltungen geleitet,
die polizeilichen Funktionen von hundert ganz unwissenden,
mit 2g bis 30 Fr. Jahrlohn angestellten Bannwarten über-
wacht, der Widerstand der Bevölkerung und ihr Mißtrauen
gegen alle Neuerungen in althergebrachten Nutzungen über-

wunden, die Geißenwcive beschränkt, Marchungen und
Messungen vollzogen oder beaufsichtigt werden. Dem Ober-
förster war zu Vollführung eines solchen Werkes kein Ge-
hülfe bcigegeben und dazu blieb mehrere Jahre lang dem-

selben die Sekrctärstelle der Forstkommission zugleich mit der

Oberförsterstelle des Oberlandes übertragen; vermöge der
einen Stelle hätte er immer in Bern, vermöge der andern
immer im Oberland wohnen sollen. Später wurde die

Sekrctärstelle ihm abgenommen und die Simmen - und
Saanenthäler von seiner Forstinspektion getrennt. Aus
eigenem Antrieb, um den obcrlänvischcn Wäldern 10 Stun-
den näher zu sein, verlegte er seine Wohnung von Bern

Die Hochwä'der auf der Schattseite des BricnzerseethaleS sind später

gemessen worden und enthalten 3000 Jucharten. Demnach ist jene Schätzung

für da« ganze Oberland eher zu gering als zu groß.
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nach Untersten als Pächter dortiger Staatsgebäude und
kleiner Ländercien.

Auf welche Weise derselbe nun die Lösung seiner amt-
lichen so schwierigen Aufgabe einzuleiten suchte, darüber
geben eine Menge der Forstkommission eingegebene Memoriale
und besonders die Waldreglcmente nähere Auskunft, welche

auf seinen Vorschlag von der Regierung für die Oberämter
Oberhasle, Jnterlaken und Frutigen erlassen wurden. Es
werden dieselben in dieser Zeitschrift mit Erörterung der
Ursachen ihrer mangelhaften Abfassung und Vollziehung ver-
öffcntlicht werden. Einstweilen mögen die oben angeführten
Bemerkungen erklären, warum die Wirksamkeit des Ober-
försters in Bezug auf die mit Nutzungsrechten beladenen

Wälder der oberländischen Landschaften gelähmt und meistens

nur auf die eigenthümlichen freien Staatswälder beschränkt

blieb. Der Zustand, in welchem der Oberförster diese ge-
funden, die Kulturen, welche hier ausgeführt, und die

Grundsätze, nach welchen eine bessere Bewirthschaftung und

Benutzung derselben durchgeführt werden wollte, sollen hier
umständlicher dargestellt, vorher aber noch einige historische
Thatsachen mitgetheilt werden, welche die Natur der Hinder--
nisse bezeichnen, in Gemeindswäldern oder beschwerten Staats-
wäldern des Hochgebirges forstwirthschaftlichc Kulturen mit
Erfolg zu unternehmen, wenn sie mit Beschränkung deS Weid-
rechtes oder der Grasnutzung unter einer Bevölkerung be-

ginnen müssen, deren Wohlstand auf der Viehzucht beruht
und die nie von irgend einer mit dem Bedürfniß dieser

Viehzucht verträglichen forstwirthschaftlichcn Regel Kenntniß
erhalten hat.

In der Zeit des Ucbergangs von der altaristokratischen

zu der helvetischen Verfassung war von der nutzungsberech-
tigtcn Gemeinde Bönigen der sogenannte Sitiberg, ein
StaatSwald auf dem Abhang hinter dem Dorfe gelegen,
ganz kahl abgeholzt worden, um am Platz des alten Buchen-
Waldes eine gute und dem Dorfe nahe liegende Ziegcnweide
zu gewinnen. Eine solche verwüstliche und willkürliche Wald-
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benutzung zu Gunsten der Weide konnte nicht zugegeben

werden und es wurde demnach von dem Forstamt bei der

Forstkommission der Antrag gemacht und von ihr gutgeheißen,
die bessere Hälfte des nackten Waldbodens der Gemeinde zu
dem gewünschten Zwecke unter dem Beding zu überlassen,

daß die andere Hälfte wieder zu Wald erwachse, für die
Weide in Bann gelegt werde und daß die Dorfleute von
Bönigen nach Anleitung des Forstamtes behülflich sein sollten,
diesen Theil des Bcrghanges durch Saaten und Pflanzungen
der nützlichsten Waldbäume wieder mit Wald zu bekleiden.

Dieser Verkommniß zufolge wurde nun der oberste Theil des

Bcrghanges mit Arven und Lärchtannen, der mittlere Theil
mit Birken, Ahornen, Buchen, Eschen und Jlmen, der

unterste Saum mit süßen Kastanien angesäet. Dieß war
die erste forstwirthschaftliche Kultur die jemals im Berner
Oberland war ausgeführt worden.

Kaum war die Saat vollendet, als die ganze Dorf-
fügend unter lautem Beifall der Menge nach dem Sitiberg
sich in Bewegung setzte und hier hie Früchte der Kastanien,
dort die Samen der Arve sich als Naschwerk aus dem Boden
herausholte; später wurde trotz dem Weidverbot die Geißen-
heerde des Dorfes in die übrigen Saaten getrieben, und
die aufgegangenen Bäumchen meist zerstört. Den Dorf-
leuten wurde zur belehrenden Strafe die Verpflichtung auf-
erlegt, im Gemcinwcrk den Sitiberg so weit nöthig durch
einen Zaun von Spaltholz einzufrieden; nicht lange nach

der Errichtung wurde dieser Zaun aber, so weit es erfor-
dcrlich war, zerrissen, um den Geißen wieder den Gras-
wuchs des Einschlags zugänglich zu machen: alles geschah

unter den Augen der Vorgesetzten und des obrigkeitlichen
Bannwarten, die es nicht wagten, durch Anzeige der schul-

digsten Frevler sich in der Gemeinde unwerth zu machen.
Da in der Besorgnis' häufiger Weidfrevel die Saaten dichter
als gewöhnlich waren vorgenommen worden, so bildete sich

demungcachtet eine schöne Dickung von Laubholz mit beige-
mischten Lärchtannen, und dieser Theil des Sitiberges könnte
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auch in seinem gegenwärtigen Zustand den oberländischen

Gemeinden sowohl als den künstigen Forstbcamten zu einiger
Belehrung dienen. In dieser Hoffnung soll der Verfasser
dieser Abhandlung noch auf einige Fehler aufmerksam machen,

welche bei dieser Kultur begangen wurden.
Als Kulturversuch war der dichte Rasen auf einem Theil

des Abhangs geschält, gebrannt und die Brennerde als

Dünger verbreitet und untergebracht worden. Auf die so

bearbeitete Fläche wurden nun in horizontal gezogenen, 4 Fuß
von einander abstehenden Rinnen die Baumsamen gesäct;
die Folge dieser Düngung mit Brenncrdc und Rasenasche

war nun, daß zwar die mchrstcn Baumsamcn, die nicht von
der Dorfjugend geraubt wurden, üppig aufgiengcn, daß aber

auch zugleich eine Menge Gräser eben so üppig hier ge-
deihten, die zur Verletzung des VZeidbannes reizten und die

Bäumchcn, besonders die nach dem Aufgehen aus den

Samen langsamer wachsenden, unterdrückten. Ein anderer

Nachtheil dieser Düngungsart des aufgebrochenen mehr oder

weniger steilen Berghanges war, daß nach starken Regen-
güssen die lockere Erde stellenweise über die keimenden Saaten
geschwemmt wurde und diese verdarb. Auf lockerm gedüngtem
und ohnehin zum Graswuchs geneigtem Boden dürften be-

sonders Arven, Lärchtannen, Birken, Eschen nicht mit gutem
Erfolg gcsäet, sondern sollten in gehörigen Abständen ge-
pflanzt und nur die Pflanzlöcher mit Brenncrde gedüngt
werden. Büschelweise Pflanzungen wo vier bis sechs Pflänz-
linge mit Erdschollen an den verflochtenen Würzclchen in die

Pflanzlöcher gesetzt würden, könnten das Gedeihen der

Pflanzung in vielen Fällen sichern und in ihren Zwischen-
räumen würde die Grasbenutzung bis zur Erstarkung der

Pflänzlinge, später die Bcweidung ohne großen Nachtheil
Platz finden. Ein solches Kulturverfahren hätte auf dem

ganzen entwaldeten Sitiberg, aber nur nach und nach, vor-
genommen werden sollen und würde nach freundlicher Ver-
ständigung mit der Gemeinde eher ihre Theilnahme für die
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Pflanzung, und sicherer als kein Weidvcrbot ihre Schonung
bewirkt haben.

Eine andere große Waldkultur sollte auf den wüsten

Berghängen des Oberhaslethalcs unternommen werden, die
sich auf der Sonnseite vom obern Ende des Brienzcrsees
bis jenseits dem Alpbach zieht, der vom Haslibcrg gegen

Mciringen fällt. Dieser Berghang ist nur sehr licht mit
kleinen Waldbeständen von Buchen und Rothtannen zwischen

abwechselnden Felsbändern und grasreichen baumlosen Hän-
gen bewachsen; er bietet aber für die Geißcnweivc im Früh-
jähr und Herbst und selbst im Winter, da hier der Schnee
nie lange liegen bleibt, viele Hülfsmittel dar und zu Gunsten
dieser Weide haben auch vor Zeiten schon vcrwüstlichc Holz-
schlüge in den ehemals guten Waldbcständen statt gefunden.
Das Eigenthum dieser Berghänge wurde von dem Staate
angesprochen, während Mciringen die Holz- und Weid-
Nutzung mit Recht, vielleicht mit Unrecht das Eigenthum
von Grund und Boden ansprach.

Diese überhaupt unabträglichcn, durch die fortschreitende

Entwaldung immer mehr verwildernden Bergabhänge sollten

nun licht mit Lärchtannen bepflanzt werden, da zwischen

diesen Bäumen auf den dürren Halden der Graswuchs besser

gediehen, die Weide mithin vortheilhafter benutzt und mit
der Zeit in der Nähe des Fleckens ohne Nacktheil des be-

gucmen Weidgangs für den Flecken kostbare Bauholzvorräthe

gewonnen worden wären. Es wurden demnach nach erfolgter
Ucbercinkunft mit den Vorgesetzten von Mciringen eine Schiffs-
ladung von mehrcrn Tausend Lärchtanncnpflänzlingcn von
Jnterlakcn aus den dortigen Saatschulen nach Mciringen
gesandt, um diese Forstkultur, die erste die jemals im Ober-
hasle versucht werden sollte, auszuführen.

Sogleich entstand Parteiung unter den Nutzungsbercch-

tigtcn der öden Bcrghänge und die Bcsorgniß gewann
das Ucbcrgewicht: daß durch solche Baumpflanzungcn auf
Kosten des Staates, den Ansprachen desselben auf Grund
und Boden und auch auf den Holzwuchs dieser Bergseitcn
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zum Nachtheil der Gemeinde eine mehrere rechtliche Begrün-
dung gegeben werden könnte und über diesen Streitigkeiten
und Zögcrungen ging der ganze Vorrath der Pflänzlinge
zu Grunde und wurve dem Forstbcamten als ausdrucksvoller
belehrender Protest gegen solche Kulturgelüste wieder nach

Jntcrlaken zurückgesandt.

Daß die damalige Regierung, obgleich die Forstadministra-
tionskostcn für das Oberland durch unbedeutende Gcldcinnah-
men aus den freien Staatswäldern gar nicht gedeckt wurden
und aus den großen beschwerten Staatswäldcrn gar keine

Holzverkäufe für die Staatskassa erfolgten, dennoch großmüthig
größere Forstkulturen bewilligte, soll hier noch bezeugt werden.

Nach den oben bemerkten Vorgängen und unter so

lähmenden Verhältnissen war fast die ganze amtliche Wirk-
samkcit dcS oberländischen Forstbeamten auf die freien, da-
mals etwa tausend Jucharten enthaltenden Staatswäldcr des
Oberlandes beschränkt- In Betreff der mit Nutzungsrechten
der Gemeinden beschwerten Thal- und Alpenwälder des Hoch-

gebirges blieb ihm kaum mehr als die Aufgabe zu erfüllen:
Kulturpredigcr in der Wüste und Schreiber von zahllosen
meist ungelesenen amtlichen Memorialen zu sein. Ueber seine

dreißig Jahre fortgesetzten Versuche als Lehrer und als
Schriftsteller nützlich zu werden und über die schweizerische

Alpenwirthschaft überhaupt aufzuklären, geben viele ver-
össentlichte Berichte Zeugniß. Nach welchen Grundsätzen er

in den freien Staatswäldcrn verfuhr um hier zur Belehrung
der oberländischcn Gemeinden und zum Vortheil des Staats-
ärars eine bessere Forstwirthschaft herzustellen — hierüber
mögen die folgenden Darstellungen Auskunft geben.

1. Der Groß-Rugenwald bei Jnterlaken.
Er zieht sich bei 200 Jucharten groß von den Voralpen

des Abendbergcs in die Thalfläche gegen die Ruinen der

Burgen von Wpßenau und Unspunncn. Der mehr oder

weniger steile auf der Abendseitc von Fclsbändern unter-
brochene Abhang fällt mitternachtwärts. Da wo derselbe
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steil und felsig, finden sich Nothtannenbestände mehr oder

weniger mit Buchen untermischt. Auf den sanftern Sen-
kungcn gegen Morgen und in einer großen muldenförmigen
Vertiefung des Abhanges finden sich schöne reine Buchen-
bestände. Der ganze Wald war nach der Mitte des vorigen
Jahrhunderts für den Holzbcdarf der Hauptstadt zur Scho-
nung der Stadtwäldcr von Bern in einigen Bezirken kahl

abgeholzt worden, in andern mit so wenig wirthschaftlicher
Pflege, daß auf der Juchart kaum mehr als 6 bis 12 Samen-
buchen stehen gelassen wurden. Dennoch war die Wieder-
Verjüngung, wenn auch überall licht, doch so gut erfolgt,
daß der Wald im 50. bis 60. Jahre deS Alters geschlossene

Buchen- und Rothtanncnbestände bildete, die aber bis zum
Jahre 1807 noch nie durchforstet oder von unterdrücktem

Holz waren gereinigt worden. Diese Bornutzung jüngerer
Hochwaldbestände, ehe sie in den Klosterwaldungen angeordnet
wurde, war im ganzen Oberlande wegen den Schwierigkeiten
und Kosten des Hcrunterbringens bei geringen Brennholz-
preisen nie üblich gewesen, wo namentlich nie vorher von
Ausputzholz Wellen oder Wedclen waren gefertigt worden.
Ohne Zweifel hatte vor der AbHolzung des Waldes theil-
weise eine natürliche Besamung von Buchen stattgefunden,
da diese von den wenigen verschonten Samcnbäumcn nicht

erfolgen konnte; und es gibt diese Erscheinung des Ge-
deihens junger aus den Samen aufgehender Buchen ohne

Schutz von Samcnbäumcn hier und anderwärts im Thalc
von Jntcrlakcn den Beweis eines mildern Klimas und zeigt,

daß in ähnlichen Lagen hier, ohne das Verderben der Buchen-

pflänzchcn durch Fröste befürchten zu müssen, Buchensaatcn
im Freien gedeihen könnten.

Im ganzen Walde waren die Geißen- und Schafhccrden
der benachbarten Dörfer unbeschränkt von jeher zur Weide

gegangen und auch die Buchenlaubstreue ungehindert gerechet

und nach den Stallungen gebracht worden. Beide Nutzungen

waren so enge mit der Volksökonomie und mit den Volks-
begriffen ihrer Unentbehrlichkcit verbunden, daß ich nie weder
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damals noch sehr lange nach jenem Zeitpunkte irgend einen

Wald im Oberlandc selbst keinen sonst beschwerdenfreien
Staatswald gefunden, der für jene Weide in Bann gelegt,
und namentlich keinen Buchenwald, in dem nicht das abge-

fallcnc Laub zur Stallstreuc wäre benutzt worden. Auf
meinen Antrag wurden nun die frei eigenthümlichen Staats-
Wälder und auch der Groß-Rugenwald mit dem Weidbann

belegt, vas Streucsammcln aber nur dann und da beschränkt,

wo nach Sturmschäden und Schneedruckverwüstungcn Kul-
turen vorgenommen werden sollten.

In allen Alpenthälcrn, wo wenig oder kein Getreide

gebaut wird, wo also die Waldstrcue allgemeines und drin-
gendes Bedürfniß ist, sollte die Beschränkung desselben mit
Maß und Vorsicht geschehen, um nicht für dringendere forst-
wirthschaftliche Verbesserungen eine zähere Opposition zu

erregen. Ohne Zweifel ist diese landwirtschaftliche Nutzung
in gewissen Lagen und auf magerem, felsichtem, der Sonnen-
Hitze ausgesetztem Boden oft verderblich für die Fruchtbarkeit
des Erdreichs und sie muß nicht selten von dem Forstbeamten

pflichtmäßig beschränkt werden. In zu regem, bisweilen
kurzsichtigem Eifer wird aber diese Nutzung oft zu allgemein
oder mit zu wenig Rücksicht auf das landwirtschaftliche In-
teresse der Nutzungsberechtigten ganz untersagt, und die

Nachtheile derselben überschätzt. Ich habe nicht wenige Wälder
von üppigem Wüchse und mit fruchtbarem Boden gesehen,

in welchen von jeher die abgefallenen Lärchtanncn-, Roth-
tannen- und Kicfernadeln und ebenso die abgefallenen Buchen-
blättcr zur Streue fortgeschafft worden sind, und führe als
Beispiel eben den Groß-Rugenwald und die aus Rothtanncn
bestehenden Bannwälder von Airolo an, wo, wie im Groß-
Rügen, ungcacht mehrhundertjähriger unausgesetzter Streu-
benutzung eine üppige Baumvegetation sich erhalten hat. Wo
sich am Fuße hoher Gebirge tiefe Schutthalden nicht nur von
niedergestürzten Fclsstückcn, sondern mehr noch von frucht-
barem Erdreich durch tausendjährige Wirkung abfließender
Regengüsse gebildet haben, da wird sich auch ein tiefer und
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fruchtbarer Boden vorfinden, der durch Entziehung der Laub-
decke weniger ausgemägcrt und nicht unfruchtbar gemacht

wird. Auf solchen Schutthalden stehen größtentheils die

Wälder von Airolo und der Groß-Rugenwald und so die

mehrsten Wälder des Alpengebirgs, welche die tiefern Hänge
der bewohnten Thäler bekleiden.

Nach den angenommenen Regeln unserer (stabilen) Forst-
wirthschaft sollte nun der überhaupt 60jährige Hochwald bis
zu seiner Haubarkeit noch dreißig bis fünfzig Jahre lang mit
dem Hieb verschont und nur das wenige AbHolz einstweilen

ausgehauen (durchforstet) werden, das sich in dem lichten

Hochwald vorfinden mochte. Dieser konservativen Idee der

Forstkonimission entgegen, hatte ich vergeblich darauf ange-
tragen, sogleich mit regelmäßiger AbHolzung des Waldes
den Anfang zu machen und demnach 2 bis 3 Jucharten
jährlich nach sorstwirthschaftlichen Regeln so abzutreiben, daß
die natürliche Wiedcrbesamung erfolgt wäre. In Ermang-
lung derselben sollte der abgeholzte Boden wieder durch

künstliche Kulturen mit passenden Holzarten in Bestand ge-
setzt werden. Wäre dieser Vorschlag gutgeheißen worden,
so hätte in den ersten Jahren dieses Umtriebs der Betrag
von (00 bis 150 Klafter in Buchenholz oder in Tannen-
bauholz verkauft werden können und mit jedem folgenden
Hiebe wäre durch seitherigen Zuwachs der Ertrag der 2 bis
3 Jucharten höher gestiegen und nach Verfluß des Umtriebs
von 70 oder 100 Jahren würde sich bei den letzten Jahres-
schlügen 130 bis 160jähriges Holz vorgefunden haben: die

Forstkassa hätte einen bedeutenden Beitrag zu den Kosten

forstwirthschaftlicher Verbcsserungen im Obcrlande erhalten
und nach 70 bis 100 Jahren würde sich der Groß-Rugen
im Zustande höchstmöglicher Ertragbarkeit und in demjenigen

günstigen Verhältniß der aufeinander folgenden Altersklassen

vorgefunden haben, welches die nachhaltige jährliche und

zugleich vorteilhafteste Benutzung desselben der Forstkassc

gesichert hätte.
Die Vortheile dieser vorgeschlagenen radikalen aber zu-
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gleich nachhaltigen Betriebsart wurden ebenso wenig gewür-
digt als die Nachtheile des alten Holztresorspstcms anerkannt,
das ein halbes Jahrhundert hindurch auf jeden bedeutenden

Holzcrtrag, mithin auch auf größere Geldcinnahmcn ver-
zichten wollte in der Hoffnung, dem (schrecklich drohenden)
Holzmangel durch aufgespeicherte Holzvorräthe dereinstSchran-
ken zu setzen.

Was indessen zur bessern Benutzung und zur Vcrbesse-

rung des Waldbestanvcs unter solchen Hemmnissen geschehen

konnte, wurde thätig vorgekehrt Da im ganzen Wald nie
ein Holzabfuhrweg war angelegt worden, so wurde zum
bessern Absatz des Durchforstungsholzes ein Schlittweg von
den Abendbergvoralpcn durch den Wald bis an den Fuß
desselben geführt und zwar größtcntheils auf meine eigenen
Kosten, weil dieser Abfuhrweg nicht nur dem Staat, sondern
auch mir als Besitzer dortiger Alpenwciden nützlich war.
Dann wurden bedeutende Walvblößen, die durch Schnee-
druck im Buchcnwalde, durch Windstürme in Rothtanncn-
bezirken entstanden waren, durch Kulturen in Bestand gesetzt,

die sehr alten Märchen deö Waives wieder aufgesucht und
vervollständigt und junge lückenhafte Buchenbestänve mit ein-

gepflanzten Lärchtannen verbessert.

Von meinem unmittelbaren Nachfolger im Oberförster-
amte des Oberlandes, Herrn Roder, sind dann oben im
Buchwalde einige Hauungcn nach den eben erörterten Grund-
sätzen ausgeführt worden, später aber haben verwüstliche

Hauungen, ich weiß nicht auf wessen Geheiß? — stattgefunden,
und auf den großen, unnachhaltig und kahl geführten Schlägen
sind keine Kulturen vorgenommen worden. Keiner der nach-

folgenden oberländischen Forstbeamten hat mich um Auskunft
oder Rath über irgend einen der dortigen Staatswälder
angegangen. Auf den öden Schlagflächen im Groß-Rugcn
sollten in gehörigen Abständen Lärchtanncn gepflanzt werden,
da diese Baumart sich sehr gut mit der Buche verträgt und

der Boden hier ihr sehr gut zusagt. Es würde vielleicht
auch der Fall sein, die Kahlschläge mit Buchen-, Ahorn-,
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Eschen- und Jlmensaaten oder Pflanzungen auszubessern. In
der Mitte des Abhangs sind seiner Zeit Lärchtannen in
lückenhaften Buchcnaufschlag gepflanzt worden, die nun zu
dicht stehen und die Buchen überwipfcln und unter ihre
Trauffe nehmen; die Lärchen sollten also mit Vorsicht lichter
gestellt werden.

Es sind die Rothtannenbestände in frühern Zeiten plenter-
weise für die Bauholzbedürfnisse des Staates gelichtet wor-
den: eben die daher erfolgte Lückenhaftigkeit dieser und der
Buchenbestände würde einen kürzern Umtrieb und mithin die

größeren aber nachhaltigen Jahresschlägc rechtfertigen, die ich

vergeblich unter der vorigen Regierung vorgeschlagen hatte.

In den höhcrn fclsichtcn Bezirken des Waldes haben
sich eine Menge Tarusstämme cingefunden, die dereinst bei

gehöriger Pflege für Kunstarbeitcn werthvoll werden könnten.
Ueber dem Dorfe Leißigen am Thuncrsce findet sich diese

sonst seltene Holzart ebenfalls häufig vor.

2. Der Klein-Nugcnwald.
Er liegt auf einem in den höhern Bezirken und auf

der Mittagseitc steilen felsichten Bergkopf von ungefähr
100 Jucharten Flächcngehalt, der auch auf den sanftern Ab-
hängen gegen Mitternacht und auf einigen Plateaus auf der

Sonn- und Abendseitc nur einen mittelmäßig fruchtbaren
Boden hat. Da der Wald überhaupt leicht zugänglich und
den Staatsgcbäuden von Jnterlakcn nahe steht, so wurde
er früher, wie die Rothtannenbezirke im Groß-Rugen, für
Bauten und Reparationen für dieselben plenterweise, ohne

Befolgung irgend einer sorstwirthschaftlichcn Regel, überall
ausgehauen, wo sich taugliche Stämme für jeweilige Bauten
vorfanden. Von Windslürmcn war der Wald überall zer-
rissen und von Blößen durchschnitten. Mehrere hundert
Schafe und Geißen der anstoßenden Gemeinde Matten und
Aarmühle weideten hier mißbräuchlich und unbeschränkt und
die Fichtenstämme waren fast ohne Ausnahme von Harzern
geschädigt. Auf der Schattseite des Abhangs war der Fichten-






















